
                  Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit gestaffelten Konsequenzen (s. Anhang) rechnen. 
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Wir behandeln andere so, wie wir selber behandelt werden möchten, und klären Konflikte miteinander 
im Gespräch! 

Vor dem Unterricht 

 Die Schüler:innen dürfen sich vor dem Unterrichtsbeginn im Haus aufhalten außer in der Forumsmitte, der 
Bühne und innerhalb des NW-Traktes. 

Große Pausen  

 Der Aufenthalt im Erdgeschoss ist erlaubt (außer in der Fo-
rumsmitte, der Bühne und innerhalb des NW-Traktes) so-
wie in den gekennzeichneten Außenbereichen (siehe 
Karte). Schüler:innen der Jahrgänge 5-10 ist es nicht gestat-
tet, das Schulgelände ohne besondere Erlaubnis zu verlas-
sen. 

 Toilettenräume sind keine Aufenthaltsräume. 

 Ballspiele etc. sind in den gekennzeichneten Bereichen der 
Karte freigegeben. 

 Die Schüler:innen der S II dürfen sich in den Kursräumen 
und im Oberstufenraum aufhalten und das Schulgelände 
verlassen. 

 Die Regenpause wird durch ein dreimaliges Gongzeichen signalisiert. Die Schüler:innen der Jahrgänge 5-10 
müssen sich im Erdgeschoss (außer in der Forumsmitte, der Bühne und innerhalb des NW-Traktes), vor der 
Bibliothek und unter dem Vordach am Haupteingang aufhalten.  

Allgemeines 

 Im Schulgebäude wird nicht gerannt. 

 Die Aufzüge sind nur für Menschen reserviert, die die Treppe nicht nutzen können. 

 Die Nutzung von Handys und Kopfhörern ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. Das Mitbringen die-
ser erfolgt auf eigene Gefahr. Mitgeführte Handys oder Smartwatches sind während des Schultages im Flug-
modus oder ausgeschaltet. Ausnahmen werden nur nach Rücksprache mit einer Lehrkräft oder einer mitar-
beitenden Person gewährt. Handys und Kopfhörer sind in der Schultasche aufzubewahren.  

 Im Moment des Ankommens oder Abfahrens mit dem Fahrrad am Fahrradabstellbereich darf das Gerät vor 
dem Verstauen ausgeschaltet und vor dem Abfahren herausgenommen und eingeschaltet werden. 

 Die Schüler:innen der S II dürfen ihre Handys datenschutzkonform im Oberstufenraum benutzen. Auf dem 
Weg zum Oberstufenraum bzw. vor das Schulgelände darf das Handy verstaut in der Hosentasche sein. 

 Die iPads werden nur für unterrichtliche Zwecke datenschutzkonform (vgl. separate Nutzungsordnung) ver-
wendet. In allen anderen Fällen befinden sie sich zugeklappt auf dem Tisch oder in der Schultasche. 

 Der Konsum sowie das Mitführen von Suchtmitteln jeglicher Art (dazu gehören insbesondere Vapes, Snus, 
Zigaretten, Alkohol und Cannabis) sind im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und bei allen schulischen 
Veranstaltungen auch außerhalb des Schulgrundstückes untersagt.  

 Das Kauen von Kaugummis ist untersagt. Im Einzelfall ist eine Rücksprache mit der Lehrkraft notwendig. 

 Der eingeteilte Ordnungsdienst (siehe Webuntis) ist von der jeweiligen Klasse durchzuführen. 

 Die Klassen- und Fachräume werden nach der letzten Unterrichtsstunde im jeweiligen Raum (auch nach Klau-
suren) ordnungsgemäß verlassen (Fenster zu und Stühle hoch).  

 Der Schulhund ist ein Hund im Dienst, der eine festgesetzte Aufgabe verfolgt und nicht zum Spielen in der 
Schule ist. 


